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§ 25 St.-BSG § 25

St.-BSG - Steiermarkisches Bedienstetenschutzgesetz 2000

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.09.2025

(1) Der Dienstgeber hat bei der Auswahl der einzusetzenden Arbeitsmittel die besonderen Bedingungen und
Eigenschaften der Arbeit sowie die am Arbeitsplatz bestehenden Gefahren fur die Sicherheit und Gesundheit der
Bediensteten und die Gefahren, die aus der Benutzung erwachsen konnen, zu beriicksichtigen. Es durfen nur

Arbeitsmittel eingesetzt werden, die nach dem Stand der Technik die Sicherheit und Gesundheit der Bediensteten so
gering als moglich gefahrden.

(2) Der Dienstgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfligung stellen, die

1. fur die jeweilige Arbeit in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz geeignet sind und zweckentsprechend
angepasst werden und

2. hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer Schutzmalinahmen den fir sie geltenden Rechtsvorschriften Uber
Sicherheits- oder Gesundheitsanforderungen entsprechen.

(3) Werden vom Dienstgeber Arbeitsmittel erworben, die nach den fur sie geltenden Rechtsvorschriften
gekennzeichnet sind, kann der Dienstgeber, soweit er Uber keine anderen Erkenntnisse verfligt, davon ausgehen, dass
diese Arbeitsmittel hinsichtlich Konstruktion, Bau und weiterer SchutzmalRnahmen den flr sie im Zeitpunkt des
Inverkehrbringens geltenden Rechtsvorschriften Gber Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen.

(4) Der Dienstgeber hat durch geeignete MalBnahmen sicherzustellen, dass

1. die Benutzung gefahrengeneigter Arbeitsmittel nur durch eigens beauftragte Bedienstete erfolgt,

2. Instandsetzungs-, Umbau-, Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur von eigens hiezu befugten,
speziell unterwiesenen Personen erfolgen und

3. gefahrengeneigte Arbeitsmittel vor der erstmaligen Inbetriebnahme und nach groRReren Instandsetzungen und in

regelméRigen Zeitabstédnden hinsichtlich einer Ubereinstimmung mit Abs. 2 von fachkundigen Personen Uberpriift
werden.

(5) Die Uberprifungen gefahrengeneigter Arbeitsmittel nach Abs. 4 Z 3 sind nicht durchzufihren, wenn nach anderen
gesetzlichen Bestimmungen periodische Uberprifungen durchzufiihren sind.

(6) Sofern es nicht moglich ist, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Bediensteten bei der Benutzung eines

Arbeitsmittels oder Arbeitsstoffes in vollem Umfang zu gewahrleisten, hat der Dienstgeber geeignete Malinahmen zu
treffen, um die Gefahren weitestgehend zu verringern.


file:///

In Kraft seit 01.05.2000 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 25 St.-BSG § 25
	St.-BSG - Steiermärkisches Bedienstetenschutzgesetz 2000


